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Tagesordnungspunkt:   

 

Instandsetzung der B 1 in der OD Süpplingen;Verwaltungsvereinbarung 

 

Beschlussvorschlag:   
 
Der Rat beschießt die OD-Vereinbarung mit der Straßenbauverwaltung und dem 
Wasserverband Weddel-Lehre 
 



Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen 

 
Für den Fall, dass an den Hochborden und Gehwegen der Gemeinde Arbeiten anfal-
len, werden die Kosten über die OD-Vereinbarung zu Lasten der Gemeinde abge-
rechnet. 
 
Die mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Straßenbauverwaltung) 
abzuschließende Vereinbarung regelt weiterhin, dass sich die Gemeinde verpflichtet, 
das anfallende Niederschlagswasser unentgeltlich in die Regenwasserkanalisation 
einzuleiten und schadlos abzuführen. 
 
Da die Gemeinde künftig verpflichtet ist, an den Wasserverband-Weddel-Lehre Nie-
derschlagswasserentgelte für die zu entwässernden Straßenflächen zu leisten, be-
deutet die Regelung in der OD-Vereinbarung, dass auch die Fläche der Landesstra-
ße bei der Berechnung des Niederschlagswasserentgeltes der Gemeinde Berück-
sichtigung findet. 
 
Die Straßenbauverwaltung begründet die Regelung damit, dass die Gemeinde im 
Gegenzug auch keine Kostenbeteiligung an den Herstellungs- und Unterhaltungs-
kosten der Fahrbahn in den Ortsdurchfahrten abgefordert wird, da die Landesstra-
ßen auch den Anliegern dient. 
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